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Sehr geehrte Frau Kollegin, 

als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort auf Ihre o. a. Frage. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 

Schriftliche Frage im August 2024 

Arbeitsnummer 31   

Frage Nr. 31: 
Warum dauert die vollständige Umsetzung der europäischen Richtlinie 2019/882 zur Bar-
rierefreiheit (namentlich: European Accessibility Act) durch die Bundesregierung so lange, 
obwohl sie bereits 2019 von der EU beschlossen wurde und Deutschland mehrmals von 
der Europäischen Kommission aufgefordert wurde, sie vollständig in nationales Recht um-
zusetzen (https://www.behindertenrat.at/2024/07/umsetzung-des-european-accessibility-
act-in-nationales-recht/)? 

 

Antwort: 

Die Richtlinie (EU) 2019/882 über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienst-

leistungen wurde auf Bundesebene mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vollständig 

umgesetzt. Es gibt allerdings noch Umsetzungsdefizite bei einzelnen Regelungen, für die 

aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik die Länder zuständig sind. Zu den 

länderspezifischen Gründen, weshalb bisher noch nicht in allen Ländern die vollständige 

Umsetzung erfolgt ist, kann die Bundesregierung keine Auskunft geben.  

Die Korrespondenz im laufenden Vertragsverletzungsverfahren 2022/0295 wurde und 

wird dem Deutschen Bundestag gem. § 4 Abs. 6 Nr. 1 des Gesetzes über die Zusammen-

arbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäi-

schen Union übermittelt. 
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